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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
ENERCON GmbH (Az. 770/2016) 

 

Die Firma ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, beabsichtigt auf den Grundstücken in der 

Gemarkung Jennelt, Flur 1, Flurstücke 70, 74, 76 und 36, die Errichtung und den Betrieb von 4 Wind-
energieanlagen des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe von je 64 m, einer Gesamthöhe von 

je 99,5 m und einer Kapazität von je 2.300 kW. Die Anlagen sollen voraussichtlich im 1. Halbjahr 2017 

in Betrieb genommen werden. 
 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839), 
i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen –4. BImSchV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
 
Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) festge-
stellt, dass gem. § 3 c i.V.m. § 3 e UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 04.10.2016 und endet am 03.11.2016. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Gemeinde Krummhörn,  

Rathausstraße 2,  
26736 Krummhörn, 
im Zimmer 2.16 

 

während der Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie 

Mittwoch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
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Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 04.10.2016 bis zum 17.11.2016 schriftlich 
beim Landkreis Aurich oder der Gemeinde Krummhörn erhoben werden. Einwendungen werden der 
Antragstellerin und den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, be-
kannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntga-
be unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.  
 
Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 06.12.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich mit 
den Einwendern und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, 
die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Er soll 
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. 
Die formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden die Antragstellerin und dieje-
nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 

Aurich, den 23.09.2016 

 

Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  

Norderland Energie GmbH (Az. 1366/2016) 
 
Die Firma Norderland Energie GmbH, Im Gewerbegebiet 5, 26556 Westerholt, beabsichtigt auf den 
Grundstücken in der Gemarkung Ostermarsch, Flur 11, Flurstücke 20 und 25/1 und Flur 12, Flurstü-
cke 99/13, 5, 44 und 50/1, die Errichtung und den Betrieb von 4 Windenergieanlagen des Typs Ener-
con E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe von je 64 m, einer Gesamthöhe von je 99,5 m und einer Kapazität 
von je 2.300 kW sowie 2 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 E4 mit einer Nabenhöhe von je 
58,9 m, einer Gesamthöhe von je 99,9 m und einer Kapazität von je 2.350 kW. Die Anlagen sollen 
voraussichtlich im 1. Halbjahr 2017 in Betrieb genommen werden. 
 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839), 

i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen –4. BImSchV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 

Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
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Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 

94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) festge-

stellt, dass gem. § 3 c i.V.m. § 3 e UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung besteht. 

 

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  

 

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 

Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-

gungsfrist beginnt mit dem 04.10.2016 und endet am 03.11.2016. Die Unterlagen können bei den 

folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 

 

- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  

Zimmer-Nr. 114,  

26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  

26506 Norden, 

im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

- Samtgemeinde Hage 
Hauptstraße 81,  

26524 Hage, 

im Bauamt, Zimmer 19 

 

während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 04.10.2016 bis zum 17.11.2016 schriftlich 

beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde Hage erhoben werden. Einwen-

dungen werden der Antragstellerin und den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwen-

dungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-

schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durch-

führung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind 

für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.  
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Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 08.12.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich mit 

den Einwendern und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, 

die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prü-

fung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Er soll 

denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. 

Die formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  

 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden die Antragstellerin und dieje-

nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 

benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  

 

Aurich, den 23.09.2016 

 

Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Norderland Energie GmbH (Az. 1367/2016) 

 

Die Firma Norderland Energie GmbH, Im Gewerbegebiet 5, 26556 Westerholt, beabsichtigt auf den 

Grundstücken in der Gemarkung Ostermarsch, Flur 12, Flurstücke 1 und 17 sowie Flur 8, Flurstück 21, 

die Errichtung und den Betrieb von 3 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Na-

benhöhe von je 64 m, einer Gesamthöhe von je 99,5 m und einer Kapazität von je 2.300 kW. Die An-

lagen sollen voraussichtlich im 1. Halbjahr 2017 in Betrieb genommen werden. 
 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839), 

i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen –4. BImSchV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 

(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 

Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  

 

Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) festge-

stellt, dass gem. § 3 c i.V.m. § 3 e UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung besteht. 

 

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
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Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 

über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 

Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-

gungsfrist beginnt mit dem 04.10.2016 und endet am 03.11.2016. Die Unterlagen können bei den 

folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 

 

- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  

Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 

während der Dienststunden:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  

26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 

während der Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

- Samtgemeinde Hage 
Hauptstraße 81,  

26524 Hage, 

im Bauamt, Zimmer 19 
 

während der Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 04.10.2016 bis zum 17.11.2016 schriftlich 

beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde Hage erhoben werden. Einwen-

dungen werden der Antragstellerin und den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwen-

dungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-

schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durch-
führung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind 

für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen.  

 

Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 08.12.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich mit 

den Einwendern und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, 

die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prü-

fung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Er soll 

denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. 
Die formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
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Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden die Antragstellerin und dieje-

nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 

benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  

 

Aurich, den 23.09.2016 

 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrages nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  

ENERCON GmbH (Az.: 1814/2016) 
 

Die Firma ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, beabsichtigt auf den Grundstücken in der 

Gemarkung Fiebing, Flur 2, Flurstücke 29, 33/1, 40/1 und 40/2, die Errichtung und den Betrieb von 3 

Windenergieanlagen des Typs Enercon E-126 EP4, mit einer Nabenhöhe von je 135 m, einer Gesamt-

höhe von je 198,5 m und einer Kapazität von je 4.200 kW. Der Antragsteller beabsichtigt, die Anlagen 

voraussichtlich 2017 in Betrieb zu nehmen. 

 

Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S.1839), 

i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen –4. BImSchV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 

(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 

Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  

 

Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 

94), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) geändert, festge-

stellt, dass gem. § 3 c i.V.m. § 3 e UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung besteht. 

 

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  

 

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung mitsamt seiner beigefügten Unterlagen, die Angaben über 

die Auswirkungen der Anlagen auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 

Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 04.10.2016 und endet am 03.11.2016 Die Unterlagen können bei den 

folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 

 

- Gemeinde Großefehn,  

Kanalstraße Süd 54,  

26629 Großefehn,  

Zimmer-Nr. 116, 
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während der Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

Montag bis Dienstag in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie 

Donnerstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  

Zimmer-Nr. 114,  

26603 Aurich,  
 

während der Dienststunden:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

- Stadt Wiesmoor,  

Hauptstraße 193,  

26639 Wiesmoor, 

im Bauamt, Zimmer 205; 
 

während der Öffnungszeiten:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Donnerstag auch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

- Gemeinde Uplengen, 

Alter Postweg 113, 

26670 Uplengen-Remels, 

im Bauamt, Zimmer 10, 

 
während der Öffnungszeiten:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Dienstag auch in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie 

Donnerstag auch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 04.10.2016 bis zum 17.11.2016 schriftlich 

beim Landkreis Aurich, der Gemeinde Großefehn, Stadt Wiesmoor oder der Gemeinde Uplengen 

erhoben werden. Einwendungen werden der Antragstellerin und den Behörden, deren Aufgabenbe-

reich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders sollen 

dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der 

Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 

auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  

 

Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 13.12.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich mit den 

Einwendern und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die 

rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung 

der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Er soll denjeni-

gen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die 
formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
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Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden die Antragstellerin und dieje-

nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 

benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  

 

Aurich, den 23.09.2016 

 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrages nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Bürgerwindpark Königsmoor GmbH & Co. KG (Az.: 982/2016) 
 

Die Bürgerwindpark Königsmoor GmbH & Co. KG, Pfalzdorfer Str. 59, 26607 Aurich, beabsichtigt auf 

den Grundstücken in der Gemarkung Pfalzdorf, Flur 1, Flurstück 25; Flur 4 Flurstücke 39/1 und 43/1 

die Errichtung und den Betrieb von 3 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 E2 mit einer Na-

benhöhe von 108,38 m, einer Gesamthöhe von 149,38 m und einer Kapazität von jeweils 2.300 kW. 

Der Antragsteller beabsichtigt, die Anlage voraussichtlich Ende 2016 bzw. 2017 in Betrieb zu nehmen. 

 

Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S.1839), 

i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen –4. BImSchV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 

(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 

Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  

 

Der Landkreis Aurich hat gemäß § 3a Satz 1 i.V.m. § 3b Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) geändert, festgestellt, 

dass die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  

 

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung mitsamt seiner beigefügten Unterlagen, die Angaben über 

die Auswirkungen der Anlagen auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 

Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-

gungsfrist beginnt mit dem 04.10.2016 und endet am 03.11.2016 Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 

 

- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  

Zimmer-Nr. 114,  

26603 Aurich,  
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während der Dienststunden:  

Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

- Stadt Aurich,  

Bgm.-Hippen-Platz 1,  

26603 Aurich, 

Fachdienst Planung – 2.Obergeschoss, Zimmer 230; 
 

während der Öffnungszeiten:  

Montag bis Mittwoch in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr sowie 

Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 04.10.2016 bis zum 17.11.2016 schriftlich 

beim Landkreis Aurich, oder der Stadt Aurich erhoben werden. Einwendungen werden der Antrag-

stellerin und den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt 

gegeben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe un-
kenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsver-

fahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren 

alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  

 

Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 01.12.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich mit den 

Einwendern und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die 

rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung 

der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Er soll denjeni-

gen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die 
formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  

 

Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden die Antragstellerin und dieje-

nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 

benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  

 
Aurich, den 23.09.2016 

 

Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 

Bekanntmachung nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(NUVPG); 

Karin Post-de Buhr, Brockzeteler Str. 41, 26605 Aurich 
 

Frau Karin Post-de Buhr, Brockzeteler Str. 41, 26605 Aurich, hat die Plangenehmigung zur Herstellung 

einer Gewässerverrohrung in der Gemarkung Brockzetel, Flur: 3, Flurstück: 43/3 beantragt. 
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Der Landkreis Aurich hat nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht besteht. Diese Feststellung wird 

hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Aurich, den 08.09.2016 

 

Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 

 

 

 

B. Bekanntmachungen der Gemeinden 
 

 

Änderung der Satzung der Stadt Norden über Wochenmärkte, Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte 
(Marktordnung) vom 09.12.1997 

 
Ergänzung § 13 Abs. 1 und Änderung § 13 Abs. 2 

 

Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 307) hat der Rat der Stadt Norden in seiner 

Sitzung am 30.08.2016 nachfolgende Änderung der Marktordnung der Stadt Norden beschlossen: 

 

§ 13 Abs 1 
 

g) die Beachtung der Anordnungen der Bediensteten der Marktverwaltung nach §10 
h) die Reinhaltung der Marktplätze nach § 11 

 

§ 13 Abs. 2 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,-€ geahndet werden 

 

Norden, 15.09.2016 

 

Stadt Norden 
 
Die Bürgermeisterin 
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C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 
 

 

Verbandsordnung 
für den Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden 

in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse- 
 

Aufgrund der §§ 21 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBI. S. 493) geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) i. V. m. § 12 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-

setzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.576), geändert durch § 4 des Gesetzes vom 

12. November 2015 (Nds. GVBI S. 311), sowie der Verordnung über Sparkassenzweckverbände 

(SpkZwVerbVO) vom 20. November 2006 (Nds. GVBl. S. 562) hat die Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse- in ihrer Sit-

zung am 7. September 2016 folgende Verbandsordnung beschlossen: 

 

§ 1 
Verbandsmitglieder, Name, Sitz 

 

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes – im Folgenden „Verband“ genannt – sind der 

Landkreis Aurich und die Stadt Norden. 

 

(2) Der Verband trägt den Namen „Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland  

-Ostfriesische Sparkasse-“. 

 

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Verband hat seinen Sitz in Aurich und in 

Norden und führt das dieser Verbandsordnung beigedruckte Siegel. 
 

(3) Der Verband ist Mitglied des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes, Hannover.  

 

§ 2 
Aufgabe, Zweck, Beteiligungsverhältnis 

 

(1) Der Verband ist Träger der Zweckverbandssparkasse Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland 

-Ostfriesische Sparkasse- (im Folgenden „Sparkasse“ genannt). 

 

(2) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften 
des Niedersächsischen Sparkassengesetzes (NSpG) in der jeweils geltenden Fassung.  

 

(3) An dem Verband sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt: 

Landkreis Aurich 86,78 v. H.  

Stadt Norden  13,22 v. H. 

 

§ 3 
Organe 

 

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsgeschäftsführerin oder der 
Verbandsgeschäftsführer.  
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§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus folgenden Personen: 

a) Den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmit-

glieder; die Vertretung eines Verbandsmitglieds (z. B. Rat, Kreistag) kann auf Vorschlag der 

Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten abweichend davon eine an-

dere Beschäftigte oder einen anderen Beschäftigten des Verbandsmitglieds in die Verbands-

versammlung entsenden. Ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbe-
amte eines Verbandsmitglieds ehrenamtliche Geschäftsführerin oder ehrenamtlicher Ge-

schäftsführer des Verbandes, so entsendet die Vertretung des betreffenden Verbandsmit-

glieds ein anderes ihrer Mitglieder in die Verbandsversammlung.  

 

b) 31 weiteren Vertreterinnen oder Vertretern, von denen  

der Landkreis Aurich 28 Personen und 

die Stadt Norden 3 Personen  

entsenden. Die vorstehend genannten Vertreterinnen oder Vertreter müssen für die Vertre-

tung des jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar sein. 

 
(2) Die Stimmen der Verbandsmitglieder können nur einheitlich abgegeben werden. Die Stellver-

tretung der in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 1 genannten Personen bestimmt das jeweilige Ver-

bandsmitglied. Im Übrigen können die Vertreterinnen oder Vertreter desselben Verbands-

mitglieds sich gegenseitig vertreten oder durch eine Ersatzperson nach Absatz 3 vertreten 

werden.  

 

(3) Für die in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 2 und Buchstabe b) genannten Vertreterinnen oder 

Vertreter können von der jeweiligen Vertretung der Verbandsmitglieder Ersatzpersonen be-

nannt werden. Die Ersatzpersonen müssen ebenfalls für die Vertretung des jeweiligen Ver-

bandsmitglieds wählbar sein.  
 

§ 5 
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Verbandsmitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a) 

Satz 2 und Buchstabe b) und die Ersatzpersonen nach § 4 Abs. 3 dieser Verbandsordnung 

werden für die Dauer der allgemeinen Wahlperiode (§ 47 Abs. 2 NKomVG) entsandt; § 7 

Abs. 9 Sätze 2 bis 4 NKomVG bleibt unberührt. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode 

führen die Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Satzes 1 ihre Tätigkeit bis zum Amts-

antritt ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger fort.  
 

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben die Interessen des sie entsendenden Ver-

bandsmitglieds zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse der Vertretung und des Hauptaus-

schusses des entsendenden Verbandsmitglieds gebunden.  

 

(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzung der Ent-

sendung nicht mehr besteht. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so be-

stimmt das Verbandsmitglied, das die Ausscheidende oder den Ausscheidenden entsandt 

hatte, die Nachfolgerin oder den Nachfolger.  
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§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung beschließt über 

 

1. Änderungen der Verbandsordnung, 

 

2. die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden, 

 
3. die Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers und die Rege-

 lung der Stellvertretung,  

 

4. die Bestimmung einer anderen Person i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 3 dieser Verbandsordnung, 

 

5. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, 

 

6. die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsrats (von denen die Stadt Norden zwei entsen-

 det),  

 
7. die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

 

8. die Zustimmung zur Ernennung und zur Abberufung der oder des Vorsitzenden des Vorstands 

 und ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters, 

 

9. die Erteilung der Entlastung gegenüber dem Verwaltungsrat, 

 

10. die Beschlussfassung über die Verwendung ausgeschütteter Überschüsse der Sparkasse, 

 

11. die Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat der Sparkasse beschlossenen Hereinnahme von 
 Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, 

 

12. die Zusammenlegung der Sparkasse mit einer anderen Sparkasse und die Übertragung der 

Trägerschaft auf einen anderen Träger, 

 

13. die Auflösung der Sparkasse, 

 

14. sonstige Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommu-

 nalverfassungsgesetzes die Vertretung oder der Hauptausschuss beschließt. 

 
§ 7 

Sitzungen der Verbandsversammlung, 
Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 

(1) In der ersten Sitzung nach Beginn der allgemeinen Wahlperiode (§ 47 Abs. 2 NKomVG) wählt 

die Verbandsversammlung unter der Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Mit-

glieds aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter eines Verbandsmitglieds für die 

restliche Dauer der allgemeinen Wahlperiode zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode führt die oder der Vorsit-

zende der Verbandsversammlung ihre oder seine Tätigkeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin 
oder eines Nachfolgers fort. Die Verbandsversammlung beschließt über die Vertretung der 

oder des Vorsitzenden der Verbandsversammlung. 
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(2) Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung ein. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Die oder der Vorsitzende stellt im Be-
nehmen mit der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer die Tages-
ordnung auf; die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer kann die 
Aufnahme bestimmter Beratungsgegenstände verlangen. Zeit, Ort und Tagesordnung der öf-
fentlichen Sitzungen sind bekannt zu machen. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 64 
NKomVG entsprechend. 
 

(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der gesamten Stimmenzahl der Ver-
bandsversammlung erreichen. Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung stellt die 
Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest.  
 

(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst. Jedes 
Mitglied der Verbandsversammlung hat eine Stimme; § 4 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 12 und 

13 dieser Verbandsordnung bleiben unberührt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-

lehnt. Es wird offen abgestimmt; die Verbandsversammlung kann in einer Geschäftsordnung 

abweichende Bestimmungen treffen. Bei Wahlen findet § 67 NKomVG  entsprechende An-

wendung. 

 

(5) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr 

muss ersichtlich sein, wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen 

hat, welche Gegenstände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vorge-
nommen worden sind. Die Abstimmungs- oder Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mit-

glied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, 

wie es gestimmt hat; dies gilt nicht bei geheimer Stimmabgabe. Die Niederschrift ist von der 

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung, der Verbandsgeschäftsfüh-

rerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und der Protokollführerin oder dem Protokollführer 

zu unterzeichnen. Die Verbandsversammlung beschließt über die Genehmigung der Nieder-

schrift.  

(6) Der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung obliegt die repräsentative Vertretung 

des Zweckverbands.  

 
§ 8 

Verbandsgeschäftsführung, 
Vertretung des Verbands 

 
(1) Die ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführerin oder der ehrenamtliche Verbandsgeschäfts-

führer wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen 

oder Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für die Dauer ihrer oder seiner 

Amtszeit im Hauptamt gewählt. Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäfts-

führer führt die Geschäfte nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder ei-

nes Nachfolgers weiter. Die Verbandsversammlung regelt die Stellvertretung. 
 

(2) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Verband in 

Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Erklärungen, durch die 

der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind, sofern sie nicht ge-

richtlich oder notariell beurkundet werden, nur rechtsverbindlich, wenn sie von der Ver-

bandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und von der oder dem Vorsit-

zenden der Verbandsversammlung oder einer anderen von der Verbandsversammlung be-

stimmten Person handschriftlich unterzeichnet wurden oder von ihr oder ihm in elektroni-

scher Form mit der dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.  
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(3) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer darf der Verbandsver-

sammlung nicht angehören. Sie oder er nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung 

teil und ist auf Verlangen zu den Gegenständen der Tagesordnung zu hören. Zur Teilnahme 

an den Sitzungen der Verbandsversammlung ist auch die Stellvertreterin oder der Stellvertre-

ter der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers berechtigt. Für die 

Mitglieder des Vorstands der Sparkasse gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer erhält eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 50,00 Euro monatlich. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der 
Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers erhält eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 25,00 Euro monatlich. Die Auszahlungen erfolgen monatlich. 

 

§ 9 
Verwaltung des Verbands; Deckung des Aufwands 

 
(1) Rechnungsjahr des Verbands ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbands werden von der Sparkasse 

getragen. Dementsprechend wird nach den für Sparkassenzweckverbände geltenden spar-
kassenrechtlichen Bestimmungen auf den Erlass einer Haushaltssatzung, die mehrjährige Fi-
nanzplanung und die Jahresrechnung sowie die Bestimmung des zuständigen Rechnungsprü-
fungsamts verzichtet.  
 

(3) Wird der Verband für die Verbindlichkeiten der Sparkasse in Anspruch genommen (§ 2 
Abs. 2) oder erbringt er nach den geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen Leistun-
gen an die Sparkasse, so ist eine Verbandsumlage zu erheben. Die Höhe des Umlagebetrags 
für das einzelne Verbandsmitglied richtet sich nach seinem Anteil (§ 2 Abs. 3). 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an einer Sitzung der 

Verbandsversammlung eine Aufwendungspauschale Sitzungsgeld in Höhe von 40,00 Euro 
gemäß § 18 Abs. 1 NKomZG i.V.m. § 55 Abs. 1 Satz 3 NKomVG. 
 

(2) Mitgliedern der Verbandsversammlung, denen während der Wahrnehmung ihres Mandates 
Aufwendungen für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren entstehen, wird eine um 
bis zu 55,00 Euro erhöhte  Aufwendungspauschale gewährt; der Aufwand ist gesondert gel-
tend zu machen und nachzuweisen. 
 

(3) Mit der Zahlung der Aufwendungspauschale sind die notwendigen Auslagen mit Ausnahme 
der Kosten für Fahrten innerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse abgegolten. Als Ersatz 
für die anfallenden Fahrtkosten innerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse erhalten die 
Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an einer Sitzung bei Nutzung des öf-
fentlichen Nahverkehrs die nachgewiesenen Kosten (zweiter Klasse) oder bei Nutzung eines 
privaten Kraftfahrzeuges ein pauschales Kilometergeld in Höhe von 0,30 Euro. 
 

(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten daneben auf Antrag den Ersatz ihres Ver-
dienstausfalles bis zum Höchstbetrag von 20,00 Euro je Stunde.  
 

(5) Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. 

Selbständig Tätigen kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde gewährt werden, die im 

Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Er-

satz des Verdienstausfalles wird für jede angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeitszeit 

berechnet. 
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(6) Mitgliedern der Verbandsversammlung, die einen Haushalt mit zwei oder mehr Personen 

führen, keinen Verdienstausfall als unselbständig oder selbständig Tätige geltend machen 

können und denen im Bereich der Haushaltsführung ein Nachteil entsteht, der nur durch das 

Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-

den kann, wird auf Antrag ein Pauschalstundensatz in Höhe von 8,00 Euro gezahlt. 

 

(7) Absatz 6 gilt für Mitglieder der Verbandsversammlung, die keine Ersatzansprüche als unselb-

ständig oder selbständig Tätige geltend machen können, denen aber im beruflichen Bereich 

ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, entsprechend. 

 

(8) Verdienstausfall wird auch für die Wegezeit gezahlt, wobei grundsätzlich je eine ½ Stunde für 

An- und Abfahrt berechnet werden können. Längere Wegezeiten sind bei Antragstellung je-

weils besonders zu begründen. 

 

(9) Die Entschädigungen werden nachträglich gezahlt. Soweit sie der Lohnsteuer-, Einkommens-

teuer- oder Sozialversicherungspflicht unterliegen, haben die Empfänger die sich daraus er-

gebenden Verpflichtungen selbst zu regeln. 

 
§ 11 

Verwendung der Jahresüberschüsse 
 

Die Anteile des Reingewinns, die von der Sparkasse an den Verband abgeführt werden, werden unter 

den Verbandsmitgliedern nach dem Beteiligungsverhältnis aufgeteilt. Die Verbandsversammlung 

kann hiervon einstimmig abweichende Beschlüsse fassen. 

 

§ 12 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 
Die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder ist nur durch Änderung der Verbandsordnung möglich. 

 

§ 13 
Änderung der Verbandsordnung, Auflösung des Zweckverbands 

 

(1) Beschlüsse über Änderungen der Verbandsordnung und die Auflösung des Verbandes bedür-

fen einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder der Verbandsversammlung. Der Be-

schluss über die Auflösung des Verbandes bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung al-

ler Verbandsmitglieder. § 60 VwVfG findet entsprechende Anwendung. Die Auflösung wird 

frühestens mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung eines Wechsels der Trägerschaft an 
der Zweckverbandssparkasse nach § 1 Abs. 2 NSpG oder einer Auflösung der Zweckverbands-

sparkasse nach § 31 Abs. 3 NSpG wirksam.  

 

(2) Die Abwicklung des Verbandes obliegt der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsge-

schäftsführer. Bis zur Beendigung der Abwicklung gilt der Verband als fortbestehend, soweit 

der Zweck der Abwicklung es erfordert. Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten ver-

bleibende Vermögen fällt an die Verbandsmitglieder nach ihrem Beteiligungsverhältnis und 

ist von diesen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich zu 

verwenden. 
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§ 14 
Kündigung 

 

Ein Verbandsmitglied kann den Zweckverband nur aus wichtigem Grund und nur unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Mit dem Wirksamwerden der 

Kündigung ist der Verband aufgelöst. § 13 Abs. 1 S. 4 und Abs. 2 dieser Verbandsordnung findet An-

wendung. 

 

§ 15 
Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Verbandes werden von der Gleichstellungsbeauf-

tragten des Landkreises Aurich wahrgenommen.  

 

§ 16 
Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen, soweit es sich um Änderungen der Verbandsordnung 

oder den Erlass oder die Änderung von Satzungen handelt, im amtlichen Verkündigungsblatt für den 
Landkreis Aurich und der Stadt Emden, im Übrigen erfolgen Bekanntmachungen des Verbandes in 

den Ostfriesischen Nachrichten und im Ostfriesischen Kurier. 

 

§ 17 
Inkrafttreten der Verbandsordnung 

 

(1) Diese Verbandsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2)  

(3) Gleichzeitig tritt die Verbandsordnung vom  2. Oktober 2014 außer Kraft. 

 
Aurich, den 7. September 2016 

 

 Verbandsgeschäftsführer  Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 Harm-Uwe Weber  Otto Thiele 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-

weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


